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STADT FRANKENTHAL 25. Änderung des Flächennutzungsplanes
im Bereich ehemaliges "Sternjakob-Areal"
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VERFAHRENSVERMERKE
Beschluss zur 24. Änderung des Flächennutzungsplanes
Der Beschluss, den Flächennutzungsplan der Stadt Frankenthal gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zu ändern,
wurde vom Stadtrat am              gefasst.
Frankenthal, den

Martin Hebich
(Oberbürgermeister)

Frühzeitige Beteilgung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB fand in der Zeit
vom              bis              statt.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde am              ortsüblich bekanntgemacht.
Mit Schreiben vom              wurden die Behörden nach § 4 (1) BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
Frankenthal, den

Martin Hebich
(Oberbürgermeister)

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Änderung einschließlich der Begründung hat gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom
bis einschließlich              zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am              mit dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht,
dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom              zur Abgabe einer Stellungnahme
im Verfahren nach § 4 (2) BauGB aufgefordert.
Frankenthal, den

Martin Hebich
(Oberbürgermeister)

Beschluss über die 25. Änderung des Flächennutzungsplans
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde vom Stadtrat am              beschlossen.
Frankenthal, den

Martin Hebich
(Oberbürgermeister)

Genehmigung der 24. Änderung des Flächennutzungsplans
Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist gemäß § 6 Abs. 1 BauGB i. V. m. der Zuständigkeitsverordnung zum BauGB
von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd genehmigt worden.

Neustadt/ Weinstraße, den
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
i.A.

Bekanntmachung der 24. Änderung des Flächennutzungsplans
Die ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB der von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
genehmigten Änderung des Flächennutzungsplanes ist am
              erfolgt.
Frankenthal, den

Martin Hebich
(Oberbürgermeister)

Ausfertigung der 25. Änderung des Flächennutzungsplans
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.
Die Übereinstimmung der Inhalte der Änderung des Flächennutzungsplans mit dem Willen des Verbandsgemeinderates wird
hiermit bekundet.
Frankenthal, den

Martin Hebich
(Oberbürgermeister)
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